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1695 Juni 21 . , Wängi A
SCHREIBEN DES [ KATH. ] PFARRERS VON WAENGI, JOHANN MELCHIOR KRAENZ-

LIN , AN AMMANN[ BEAT KASPAR ZURLAUBEN] , TAGSATZUNGSGE¬
SANDTER ZUGS IN BADEN

Knittel/ 'Thurgau 350 - 352 ; EA VI 2, 541 b und 1803 Art . 547

"Weilten iah von gwüser hent berichtet [ ?] , wie ubell ich von dem Orth Züerich

wegen etweloher streithändlen missverständtnusen und Uneinigkeiten , so sich

zwüsohet den Unaatholisahen zu Wengi in meiner Pfarrey zugetragen haben , hin
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und her in tagsatzungen ohne eintzigen grund und fundament verschreit und

verlümdet werde , welches glaube alles von dem verlognen Predicanten von Adorf

[Jakob Burkhard]  herfüöre , der mich gerne in ungelegenheit brächte,

so es imer müglich wäre , der ietz näbet anderm der seinigen mich ihrer unge¬

legenheit halben einem anfänger und urheber bey den herren [Bürgermeister und

Rat ] von Züerich namset und heiset , welches nit wird könen brobiert werden,

aber wohl das widerspill , das der predicant mit etlichen seinesgleichen 2 oder

3 aller hier angefangner ungelegenheit an fanger und stiffter ist , wie die

Catholische und lüterische alle insgmein dises aussagen , auch wans die nodt

erforderet , will ich mit seinen eignen pfarkinderen solches beweisen könen,

ich hingegen deren Sachen gantz imschuldig , ist auch kein mensch der mir sol¬

che schuld aufburde , usert dem predicanten und etwan einer seinesgleichen,

die sich nit schämen lugen under das volck zu spargiren . Vill arme lüth lamen¬

tieren und beklagen sich , das seye disem Tröller unglucksstifter . . . so vill

gelt müssen zuscheissen und stüren , wünsten von hertzen das seye noch weders

thaufstein noch weder messmer mer häten , so mästen seye nit also gstrabeziert

werden . Sagen auch ohnverhollen die Uncatholischen , wan seye nur dem Catholi-

schen pfarherr gevolget häten , so wären seye nit in dis unglück gefallen:

diser sach ein färb zu geben und mich recht schwartz bey den herren von Züe¬

rich zu machen , als seye ich ein Unglücksstifter , wird auf mich gelogen (kan

hier nit anderst reden ) als solte ich gesagt haben , ich frage den herren von

Züerich nichts nach , welches ich niemahlen gesagt , und deswegen ehrliche kundt-

schafft darumb habe , also die mich deswegen bezüchtigen vor den löblichen

[im Thurgau reg . ] Catholischen orten verlümden , verkleinern , halte ich für

Calumianten , dan ich neimahlen wider der lobl . Orten noch das lobl . Oberambts

zu frauwenfeld befelch gehandelt , wie vom gegentheill könte bewisen werden,

was angefangen noch ins werch gericht , sunder eintzig und allein dem nachko-

men , was von samb [ t ] liehen löblichen [im Thurgau ] Reigierenden Orten ist con-

cludiert und geschlossen worden , und berufe mich derowegen auf das löbliche

oberamt zu frauwenfeld , welche alle acta et facta meiner der adversariorum

aus und einwendig wüssen , denn alles als einer rechtmäsigen Oberkeit rechtlich

mit Zügen und kundschaft ist überbracht worden , worvtmben die fälbaren mit ei¬

ner straf (weillen seye das gitter in der kirchen wengi zerbrochen und aufge-

risen , welches wider unser gnädige herren willen und befelch geschehen ) von

500 R sind belegt worden von dem h . landtvogt [ im Thurgau , Heinrich Franz
1 .

R e d i n g] . Bise straf sind die gmein gewilliget dem herm landvogt zu er¬

legen , weilen seye sich strafwürdig erkenen indeme seye ein fräfell in der
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kirchen veirüöbet , aber die kosten so der predicant gemacht , die auch auf

500 R belaufen were zusamen 1000 R das lestere beschweren seye sich die arme

lüdt , seye mögens und köne ?is nit erschwingen , sagente seye sähen .erst ietz,

das der predicant ihnen nit begert in der Religion zu helfen , sunder seye un-

gelegenheit und kosten zu feilen , sagen auch alle miteinandem er seye ein

tröller Unglücks Stifter , er bringe seye umb alles was seye haben , in deme , was

er für lumpen tröllhändell auf Zürich lauft aldorten die herren er mit seinen

betrügerischen Worten gantz auflüpfig macht , bald do ein Oberkeit treüwschrei-

ben , bald dort eine gsandschaft mit der stadtfarb auswürckt , das bald kein

sach oder handeil , wo er nur ein wenig inaestiert ist , eine landtsfridliche

sach muss genamset werden , ohne dergleichen schreiben gsandtschaften , die von

Züerich aus gefertiget werden , bald zu Frauwenfeld körnen zu end gebracht wer¬

den . Hat sich deswegen ein ieweilliger herr landtvogt und ein löblich Oberamt

wegen dergleichen schreiben gsandtschaften incomoditeten der h . von Züerich

wegen dergleichen handlen ser zu beschwären , und lauft solches mehrmahlen nit

ohne nachtheill anderer löblichen mitregierenten orten ab , da eines mer sich

des turgaus sich anmasset als alle andere 6 ort.

Weillen dan dergleichen falsche inzüchten [ ?] wider mich mehrmahlen möchten

proponiert werden und ich . . . [ als ein ] landtsfriden [ sbrecher ] . . . ausge-

schrüwen werde , also gelangt mein demütigste bit an . . . herm landtamen [ Zur¬

lauben ] , weillen er dismahlen aus dem löblichen Canton Zug Ehrengesanten er-

kisen , mich wegen verdüteten Calumnien zu verthädigen , die anklagen so vil-

licht [an der Jahrrechnung ] zu baden mochten vorgebracht werden , auf den

Schuldner den predicanten trehen , der iîi der Wahrheit mit  den seinigen ein

unglegenheit Stifter ist , . . . [wovon ] das löblich Oberamt Zu frauwenfeld wird

Zügnus geben [können ] . . .

Jch verhofe wan man von seithen der löblichen Catholischen Orten die fryheit

und Religion des thurgöüws werde in considération zien , werden seye ihre

schon ausgefertigte Schluss und urtheill behertzigen , selbige auch mit müg-

lichstem fleis mantunieren , absünderlich weillen man auch unserem Catholischen

die alzeit von unverdencklichen Jaren her die lüter gerben nit mer von seiten

der Uncatholischen will zukomen und geben lassen , so auch alles der predicant

angespunen , da doch in der extraordinari tagsatzung so A° 1693 den 26 . Aug-
2

sten zu baden gehalten selbiger extract austrucklich vermag , das die löbli¬

che Regierente Ort beschlossen haben , das dem Catholischen Mesmer (wan die

Uncatholischen einen für ihren gotsdeinst bestellen ) nichst an dem Catholi¬

schen mesmer dienst entzogen werde , auch zu ewigen Zeiten kein nachtheill



sötte gereichen , desen verturst ein mesmer den dienst nit versehen kan . "

Abschliessend bittet Kränzlin nochmals um tatkräftige Unterstüt¬

zung und verspricht diese Dienstleistung nicht zu vergessen.

1 ) vgt . Knittet/Thurgau 351
2 ) vgt . EA VI 2 } 1802 Art . 538

Original - AH 41 , 330 - 331
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